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Der Kindergarten lädt ein zum 

Martinszug 

in Neustadt 
am Mittwoch, den 10. November 2021 

Beginn ist um 17:00 Uhr im Klosterhof, 

anschließend Laternenumzug zum Kindergarten. 
 

 
 

In diesem Jahr findet die Feier im Freien statt, für das leibliche Wohl ist aber 
wie immer bestens gesorgt! Bitte bringen Sie Ihre eigene Tasse mit! 

 
Die Kindergartenkinder würden sich freuen, wenn die Anwohner am Michaelsberg, 
Triebweg und in der Spessartstraße an diesem Abend ihre Häuser, Einfahrten und 

Vorgärten mit kleinen Lichtern schmücken würden. 

TBC 
Totales Bamberger Cabaret
Donnerstag, 23. Juni 2022
Open-Air zum Hafenfest 

Einlass um 19.00 Uhr

Preis: 22,00 EUR (inkl. VVK-Geb.)

HAFENFEST
HAFENFEST

23. Juni 2022
NEUSTADT AN DEN MAINWIESEN

HOF
FN

UNG SCHENKENHOF
FN

UNG SCHENKEN
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Redaktionsschluß / Wichtige Telefonnummern 

Redaktionsschluß, 
für Beiträge, Anzeigen, Fotos, usw.

 
für Märzheft: 18.02.2022

Erscheinungstermin:
27. Februar 2022

Ihre Artikel, Anzeigen etc. können Sie 
direkt in den Bürgermeistersprech-
stunden oder unter folgender E-Mail 
abgeben:

bote@neustadt-erlach.de

Impressum:

Neustädter und Erlacher Bote
Der Bote erscheint monatlich.

Herausgeber:

Gemeinde Neustadt a.Main
Spessartstr. 3
97845 Neustadt a.Main

Verantwortlich für den gemeindlichen Inhalt:
Der Erste Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main

Für den Inhalt der Artikel aus den 
Vereinen ist der jeweilige Vereinsvor-
sitzende verantwortlich.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeister/Verwaltung:
Rathaus Neustadt    (09393) 506
Mobil:       (0176) 42002065

E-Mail: 
buergermeister@neustadt-erlach.de

Fax Rathaus:        (09393) 993171
VGem Lohr a.Main  (09352) 8730-0

Internet:
www.neustadt-erlach.de
www.vgem-lohr.de

Forstbetrieb:
Mobil                      (0170) 3517995
E-Mail: forst@neustadt-erlach.de

Bauhof/Wasserversorgung:
Tel.                     (09393) 9939142
Mobil                       (0172) 8740961
oder (Vertretung)
Tel.                            (0170) 3517995
E-Mail:   bauhof@neustadt-erlach.de

Notruf Wasserversorgung:
Montag bis Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr
(0172) 8740961oder (0176) 42002065

Außerhalb dieser Zeiten:
sowie an Sa., So. und Feiertagen
Stadtwerke Lohr Tel. (0171) 8306033

Notruf Stromversorgung:
Störungsnummer BAYERNWERK
bei Stromausfall: (0941) 28003366

Bürgermeistersprechstunden:
Im Rathaus, Spessartstr. 3, 1. Stock
Dienstag  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ortsteil Erlach:
Außerhalb der Sprechzeiten in 
Neustadt und Erlach jeweils nach 
vorheriger Terminvereinbarung.

Sprechzeiten Forsttechniker:
Nach telefonischer Vereinbarung
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Stellenanzeige 
 

Die Gemeinde Neustadt a.Main sucht zur Verstärkung zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 

Reinigungskraft (m/w/d) 
zur unbefristeten Anstellung auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung. 

Der Aufgabenschwerpunkt besteht in der Reinigung des Rathauses und des 
gemeindlichen Bauhofs (einmal wöchentlich) sowie die Krankheits- und teilweise 
Urlaubsvertretung (bis zu zehn Tage/Jahr) für die Reinigungstätigkeiten im 
gemeindlichen Kindergarten. 

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 4 Stunden und ist 
grundsätzlich frei einteilbar. 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine vielseitige und interessante Aufgabe 

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD entsprechend der persönlichen 
Voraussetzung und Qualifikation mit den üblichen Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes.  

• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 

• unbefristete Teilzeitstelle auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung 
(Minijob) 

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail (buergermeister@neustadt-main.de) 
direkt an den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Neustadt a.Main, Herrn Stephan 
Morgenroth. 

Dieser steht Ihnen für Nachfragen auch jederzeit gerne telefonisch  
unter der 01 76/42 00 20 65 zur Verfügung. 

 

Info aus der Gemeinde
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katholische Pfarrgemeinde
Wir laden Sie zur Feier des Fronleichnamsfestes herzlich ein. Bekennen wir uns 
zu Jesus im Sakrament der Eucharistie, durch die er uns zu lebendigen Mons-
tranzen macht, die den Menschen seine Liebe zeigen.

Ihr Pfarrvikar Christian Nowak mit dem gesamten Seelsorgeteam

Fronleichnam 2021

Am 02. Juni 2021 findet um 18:30 Uhr eine
Vorabendmesse zum Fest Fronleichnam
statt.

Damit wir auch in diesem Jahr wieder einen
schönen Blumenteppich legen können,
bitten wir um Blumenspenden.
Diese bitte bis 01. Juni 2021 (spätestens
15:00 Uhr) an der Kirche ablegen.

�

Gartentipp im Juli

Richtig Gießen im Sommer
Die ideale Gießzeit ist am Morgen, 
wenn die Pflanzen noch an die kühlere 
Nachttemperatur gewöhnt sind und 
das kalte Gießwasser keinen Schock 
verursacht. Gießen Sie Ihren Garten 
zwei Mal in der Woche reichhaltig. 
Einige Pflanzenliebhaber machen den 
Fehler, oft, aber dafür zu wenig zu 
gießen. Dies hat zur Folge, dass nicht 
genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt und diese vertrock-
nen und absterben. Mit weniger Wur-
zelwerk, fällt es der Pflanze schwerer 
den notwendigen Wasserbedarf 
selbst zu decken. Vertrocknende und 
schwache Pflanzen sind die Folge. 
Daher immer reichlich gießen, dass 
auch genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt.
Gartenpflanzen, die regelmäßiges 
Gießen besonders benötigen sind bei-
spielsweise Tomaten und Gurken.

Wichtig ist auch, dass es vermieden 
wird, dass Wasser unnötiger Weise 
über das Grün der Pflanzen läuft. 
Achten Sie darauf, stets am Wurzel-
ansatz zu gießen. Viele Pflanzen, wie 
z.B. Tomaten, nehmen Wasser auf den 
Blättern übel und werden so anfällig 
für Krankheits- oder Pilzbefall.

Um längere Trockenzeiten kostengün-
stig zu überbrücken, sammeln viele 
Gärtner Regenwasser. Aber nicht 
nur Wasser sammelt sich in den Re-
gentonnen, sondern auch zahlreiche 
nervige Stechmückenlarven. Bereits 
nach wenigen Tagen schlüpfen diese 
Plagegeister und sorgen für juckende 
Mückenstiche. Damit Ihre Regenton-
ne nicht zur Brutstätte für Stech-
mücken wird, decken Sie diese mit 
einem Deckel ab. Auf diese einfache 
Weise lagert das Wasser dunkel und 
so geschützt vor Insekten.Werbepartner
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 Aus dem Gemeinderat

Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 02.12.2021
Anwesend: Morgenroth Stephan, Erster 
Bürgermeister; Schwab Klaus, 2. Bür-
germeister; Braun Wieland; Fleckenstein 
Anton; Gowor Peter; Grübel Rosalinde, 
3. Bürgermeisterin; Günther Ellen; Harth 
Jochen; Hartung Sandra (ab TOP 2); Hei-
denfelder Steffen; Kimmel Stefan; Maier 
Wolfgang; Selke Susanne
Entschuldigt: -/-

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 07.10.2021
Der Bürgermeister erklärt die anberaum-
te Sitzung für eröffnet und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwe-
senheit der Mitglieder des Gemeinderates 
fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinde-
rates anwesend und stimmberechtigt ist.
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 07.10.2021 wurde zugestellt. 
Die Niederschrift der letzten nichtöffent-
lichen Sitzung liegt zur Einsichtnahme 
auf. Einwendungen werden nicht erhoben. 
Die Niederschrift gilt daher als genehmi-
gt.

TOP 02 1. Änderung und Erweiterung 
Bebauungsplan „Mühlwiesen“
Bürgermeister Stephan Morgenroth be-
grüßte zu diesem Tagesordnungspunkt 
Frau Sylvia Haines vom Planungsbüro 
Haines-Leger sowie Frau Miriam Glanz 
vom Planungsbüro Glanz.  Er erteilte den 
beiden Damen zu den jeweiligen Unter-
punkten das Wort und bat um entspre-
chende Ausführungen im Sinne der nach-
stehend aufgeführten Abwägungen. 
Zu I und II: 
Ausführungen zu den einzelnen Stel-
lungnahmen 
Im Bereich des geplanten Wohnbauge-

bietes hat die Gemeinde bereits vor mehr 
als zwei Jahrzehnten einen rechtskräftigen 
Bebauungsplan aufgestellt. Die damals 
großflächig geplante Erweiterung des 
Gebietes wurde allerdings nicht weiter-
verfolgt, so dass der rechtskräftige Be-
bauungsplan lediglich eine einseitige Er-
schließung vorsieht, die in dieser Form 
nicht sinnvoll bzw. wirtschaftlich umsetz-
bar ist. Aus diesem Grund soll der beste-
hende Bebauungsplan geändert und erwei-
tert werden.
Der Gemeinderat der Gemeinde Neustadt 
a.Main hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 24.06.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die 1. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplans „Mühlwiesen“ im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13b BauGB be-
schlossen.
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
13.08.2021 bis zum 19.09.2021. In der 
Zeit vom 22.09.2021 bis zum 25.10.2021 
wurden die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB um Stellungnahme gebeten. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gingen 3 Stellungnahmen von Bürgern 
ein. Von Seiten der Träger öffentlicher Be-
lange gaben folgende Behörden / Träger 
planungsrelevante Stellungnahmen ab:
Amt für ländliche Entwicklung Unterfran-
ken, Bayerischer Bauernverband Unter-
franken, Bund Naturschutz Kreisgruppe 
Main-Spessart, Bayernwerk Netz GmbH
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, Landratsamt Main-Spessart (Städte-
bau / Bauleitplanung und Naturschutz).
 
Alle weiteren beteiligten Behörden haben 
keine Einwände vorvorgebracht.
Zu III: 
Beschluss zur erneuten, eingeschränkten 
und verkürzten Beteiligung nach § 4a 
Abs.3 BauGB
Inhaltliche Änderungen 
Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf 
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sieht folgende inhaltliche Änderungen 
bzw. Ergänzungen vor, die gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB eine erneute Beteiligung 
erfordern. 
a) Anpassung der Planzeichen,
Feldweg Fl.-Nr. 750 von Grünfläche zu 
Öffentliche Verkehrsfläche - Feld 
b)Ergänzung der Planzeichen: 
Flächen für Versorgungsanlagen – Elektri-
zität (Transformatorenstation)
c) Festsetzung gestrichen: 
A 2.2 Die zulässige Grundfläche darf mit 
Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
BauNVO (Garagen und Stellplätze mit ih-
ren Zufahrten) bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,6 überschritten werden
d) Ergänzung der Festsetzung:A 2.3 Bei 
Gebäuden mit Flachdach ist das oberste 
Geschoss ab einer talseitigen Wandhöhe 
von 7 m als Staffelgeschoss auszubilden. 
Staffelgeschosse müssen umlaufend min. 
1,50 m hinter die Außenkante des darunter 
liegenden Geschosses zurückspringen. Der 
untere Bezugspunkt für die Wandhöhe ist 
die mittlere talseitige Höhe des natürlichen 
Geländes bezogen auf die Gebäudelänge. 
Der obere Bezugspunkt ist die oberste Au-
ßenwandbegrenzung (OK Attika).
e) Änderung der Festsetzung A 3.1
VON: Bei Doppelhäusern ist - sofern diese 
nicht gleichzeitig errichtet werden - zwin-
gend an die gemeinsame Grundstücks-
grenze anzubauen. Eine Überschreitung 
des durch das zuerst errichtete Doppelhaus 
gezogenen Rahmens ist unzulässig.
ZU: Doppelhäuser können nur gemeinsam 
mit einheitlicher Bauweise errichtet wer-
den.
f) Ergänzung der Festsetzung A 4.1
Gemäß zeichnerischem Teil wird die Ver-
kehrsfläche als öffentliche Verkehrsfläche 
und „Fuß- und Gehwegfläche“ sowie Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Öffentliche Parkfläche“ festgesetzt.
g) Anpassung der Festsetzung A 6.1 VON: 
Pflege: extensive Beweidung oder max. 
zweischürige Mahd mit frühestem Schnitt-
zeitpunkt 15.06..

ZU: Pflege: Frühmahd bis 15.06. und an-
schließender Bewirtschaftungsruhe bis 
31.08. (Bewirtschaftungsvorgaben H26 
des VNP).
h) Anpassung der Festsetzung A 7.3 Nr. 2 
VON: Je ein Fledermauskasten pro ver-
loren gegangene Struktur ist mindestens 
1 Jahr vor Fällung im Umfeld an Waldr-
ändern im Westen und Süden oder in dor-
tigen alten Obstwiesen aufzuhängen: 2 
auch für Vögel geeignete Rundkästen für 
die beiden Baumhöhlen; 3 Flachkästen für 
Spalten- und Rindenquartiere.
ZU: Je verloren gegangener Struktur sind 
3 Ersatzquartiere, also insgesamt 15 Er-
satzquartiere zu schaffen. Dabei sind 5 
Fledermaus-Winterquartiere, 5 Sommer-
quartiere (Flachkästen) und 5 Nisthilfen 
(Starenkästen) mindestens 1 Jahr  v o r 
Fällung im Umfeld an Waldrändern im 
Westen und Süden oder in dortigen alten 
Obstwiesen aufzuhängen. Die Standorte 
der Kästen sind per GPS einzumessen und 
die Shape-Datei ist an die UNB weiterzu-
leiten. Die Quartiere sind auf 25 Jahre zu 
erhalten, regelmäßig zu kontrollieren und 
zu reinigen.
i) Ergänzung der Festsetzungen: 
A 7.4 Vergrämungsmahd
Mahd im Umfeld der Vorkommen des 
Großen Wiesenknopfs (2 Pflanzen) im 
südwestlichen Teil des Geltungsbereiches 
auf einem Baugrundstück bzw. im Über-
gangsbereich zu dem geplanten Oberflä-
chengraben in einem Umgriff von ca.2 
m in alle Richtungen (Radius 2 m um 
die Pflanzen) bis Ende Juni. Um zu ver-
meiden, dass der Große Wiesenknopf zur 
Blüte kommt, wird diese Vergrämungs-
mahd bis zum Ende der Flugzeit der Falter 
(Ende August) wiederholt. Die Gemeinde 
wird die Vergrämungsmahd in den Jahren 
2022 und 2023 durchführen. Eine Bebau-
ung des Grundstücks kann dann frühe-
stens ab Ende August 2023 erfolgen. Falls 
dieses erst später bebaut wird, so ist die 
Vergrämungsmahd in den Folgejahren 
weiter fortzusetzen.

 Aus dem Gemeinderat
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A 7.5. Dokumentation der durchgeführten 
Begrünungs- und Pflegemaßnahmen alle 
5. Jahre. Dieser enthält Angaben zu den 
durchgeführten Herstellungs- und Pflege-
maßnahmen (Mahdzeitpunkt, Kontrolle 
Fledermauskästen, Neupflanzung bzw. 
Erhalt bestehender Bäume, Erziehungs-
schnitte der neu gepflanzten Obstbäume 
etc.).
Redaktionelle Änderungen 
Darüber hinaus sieht der für die erneute 
Beteiligung überarbeitete Bebauungsplan-
entwurf die folgenden redaktionellen Än-
derungen vor: 
a) Anpassung der Darstellung der Bema-
ßungslinien 
b)Klarstellung der Festsetzung A 3.3 im 
Plan und Begründung 
c) A 8.1 Löschung des Verweises auf
(BayBO in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 
4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. 
S. 286) geändert worden ist)
d) A 12 Löschung des Verweises auf
die Rechtsgrundlage des § 9 Abs.1 Nr. 23 
b BauGB
e) Ergänzung der textlichen Hinweise B 
2.7 und entsprechende Ergänzung der Be-
gründung
Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins 
Gelände einschneiden, sind bis 25 cm über 
Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass 
infolge von Starkregen oberflächlich ab-
fließendes Wasser nicht ins Gebäude ein-
dringen kann.
 In Wohngebäuden, die aufgrund der 
Hanglage ins Gelände einschneiden, 
sollen Fluchtmöglichkeiten in höheren 
Stockwerken vorgesehen werden. Der Ab-
schluss einer Elementarschadensversiche-
rung wird empfohlen.“
f) Anpassung der textlichen Hinweise B 
4.1 und 4.2
B 4.1Bei der Planung und Ausführung der 
Wasserversorgungsanlage sind die ein-
schlägigen Vorschriften des DVGW zu 
beachten, insbesondere die Arbeitsblätter: 

• W 405 Bereitstellung von Löschwasser 
durch die öffentliche Trinkwasserversor-
gung 
• W 331 Hydranten – Richtlinien  
• W 313 Richtlinien für Bau und Betrieb 
von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 
in Grundstücken im Anschluss an Trink-
wasserleitungen 
• W 311 Wasserversorgung, Wasser-
speicherung; Bau von Wasserbehältern, 
Grundlagen und Ausführungsbeispiele
B 4.2 Gemäß DVGW-W405 muss die 
erforderliche Löschwassermenge für all-
gemeine Wohngebiet bei Fließdruck von 
min. 1,5 bar über einen Zeitraum von 2 
Stunden zur Verfügung stehen. 
Im Bereich der Gebäude müssen im Ab-
stand von max. 100 m Löschwasserent-
nahmestellen zur Verfügung stehen.“
g) Ergänzung der textlichen Hinweise B 
7.1
Die DIN 18920 ist zu beachten.
h) Anpassung der textlichen Hinweise B 8
„B 8.1. Zum Schutz des Bodens ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der 
überbaubaren Grundstücksfläche der 
Oberboden abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er 
darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, 
mit Unterboden vermischt oder über-lagert 
werden. Die Bodenmieten sind bei einer 
Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten 
zu begrünen. Der DIN 19731 sind quali-
tätserhaltende Hinweise zum Umgang mit 
dem Bodenmaterial zu entnehmen.“
B 8.2 Oberboden und kulturfähiges Un-
terbodenmaterial soll möglichst auf dem 
Grundstück für die Anlage von Vegeta-
tionsflächen wiederverwendet werden. 
Hierzu wird die DIN 18915 Kapitel 7 zur 
Anwendung empfohlen.
B 8.3 Überschüssiges Oberbodenmaterial, 
das nicht am Entstehungsort sinnvoll wie-
derverwendet werden konnte, kann unter 
Beachtung des § 12 BBodSchV und der 
DIN 19731 ortsnah auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen verwertet werden.
i) Ergänzung der textlichen Hinweise B 

Aus dem Gemeinderat
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Im Norden, Süden und Westen grenzen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an 
das Planungsgebiet an. Durch deren Be-
wirtschaftung ist mit Immissionen (Lärm, 
Staub, Geruch)  zu rechnen. Diese Be-
einträchtigungen sind zu dulden. 
j) Ersatz des Wortes „Versickerungsanla-
ge“ durch das Wort „Regenrückhaltebe-
cken“
Durchführung der erneuten öffentlichen 
Auslegung 
Der für die erneute öffentliche Auslegung 
vorgeschlagene Bebauungsplanentwurf 
unterscheidet sich nur in Details vom dem 
bislang öffentlich ausgelegten Entwurf. 
Die Verwaltung schlägt im Sinne einer 
Verfahrenserleichterung vor, im Rahmen 
der erneuten öffentlichen Auslegung abge-
gebene Stellungnahmen der Träger öffent-
licher Belange und der Öffentlichkeit auf 
die geänderten bzw. ergänzten Teile des 
Bebauungsplanentwurfs inhaltlich zu be-
schränken sowie die Dauer der Auslegung 
auf eine angemessene Frist von zwei Wo-
chen zu verkürzen (§ 4a Abs. 3 BauGB). 
Die gegenüber der öffentlichen Auslegung 
geänderten bzw. ergänzten Bestandteile 
sind im Bebauungsplanentwurf sowie 
in der Begründung zum Bebauungsplan 
farblich rot markiert. Da durch die Än-
derung oder Ergänzung des Entwurfs des 
Bauleitplans die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden, wird die Einholung 
der Stellungnahmen auf die von der Än-
derung oder Ergänzung betroffene Öffent-
lichkeit sowie die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange be-
schränkt.
Bürgermeister Stephan Morgenroth be-
dankte sich nach Ende der Ausführungen 
bei Frau Haines und Frau Glanz und nahm 
noch einmal kurz Stellung zum Bebau-
ungsplan im Allgemeinen und betonte 
nochmals die Wichtigkeit dieses Projektes 
für die Zukunft der Gemeinde.
TOP 02 A  Abwägung der vorgebrachten 
Einwendungen der Beteiligung gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB 
Den im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung zur 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans „Mühlwiesen“ gemäß 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) einge-
reichten Stellungnahmen der Einwender 
werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Den Einwendungen von Herrn und Frau 
Weyer wird nicht entsprochen.
2. Den Einwendungen von Herrn Rüb 
wird nicht entsprochen.
3.Den Einwendungen von Herrn und Frau 
Pfeuffer wird nicht entsprochen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 02 B Abwägung der vorgebrachten 
Einwendungen aus der Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Den im Rahmen der Beteiligung zur 1. 
Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Mühlwiesen“ gemäß § 4 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) eingereichten 
Stellungnahmen werden folgende Be-
schlüsse gefasst:
1. Der Gemeinderat nimmt die einzelnen 
Hinweise zu den Nrn. 1 bis 6 zur Kennt-
nis.
2. Den Einwendungen unter Nr. 7 des 
Amtes für ländliche Entwicklung wird 
nicht entsprochen.
3. Den Einwendungen unter Nr. 8 des Ba-
yer. Bauernverbandes Unterfranken wird 
teilweise entsprochen.
4. Den Einwendungen unter Nr. 9 des 
Bund Naturschutzes Kreisgruppe Main-
Spessart wird teilweise entsprochen.
5. Den Anregungen unter Nr. 10 der Ba-
yernwerk Netz GmbH wird entsprochen.
6. Den Anregungen unter Nr. 12 des Was-
serwirtschaftsamtes Aschaffenburg wird 
teilweise entsprochen.
7. Den Einwendungen unter Nr. 14 des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Karlstadt, wird nicht entspro-
chen.
8. Den Einwendungen unter Nr. 15 des 

 Aus dem Gemeinderat
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Landratsamtes aus den Fachbereichen 
Städtebau/Bauleitplanung und Natur-
schutz wird teilweise entsprochen. Aus 
den Fachbereichen Immissionsschutz, 
Wasserrecht und Bodenschutz sowie des 
Brandschutzes erfolgten keine Einwände.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 02 C Beschluss zur erneuten, ein-
geschränkten und verkürzten Beteili-
gung nach § 4a Abs.3 BauGB
Der geänderte Entwurf der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans 
„Mühlwiesen“ ist unter Beifügung seiner 
Begründung und den bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB erneut auszulegen. 
Stellungnahmen sind nur zu den geän-
derten bzw. ergänzten Inhalten des Be-
bauungsplanentwurfs möglich. Die Dauer 
der Auslegung wird auf zwei Wochen ver-
kürzt. Die Einholung der Stellungnahmen 
wird auf die von der Änderung oder Er-
gänzung betroffene Öffentlichkeit sowie 
die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beschränkt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 03 Sanierung der gemeindlichen 
Wasserversorgung - Bauabschnitt 3, 
Baufachlos 21;
Beratung und Beschlussfassung über 
die Vergabe der Fassadenarbeiten am 
Wasserwerk
Die Arbeiten für die Außenfassade am 
Wasserwerk (BA 3, Baufachlos 21) wur-
den vom Büro Baurconsult aus Haßfurt 
beschränkt ausgeschrieben. An 26 Firmen 
wurden Vergabeunterlagen ausgegeben. 
Zur Submission am 19.10.2021 lagen vier 
Angebote vor.
Das wirtschaftlichste Angebot mit einer 
Angebotssumme vom 22.034,30 € net-

to hat die Firma Stahl GmbH & Co. KG 
aus Esselbach vorgelegt. Die Firma ist 
als fachkundig, leistungsfähig und zuver-
lässig bekannt. Das Angebot lässt somit 
eine einwandfreie Ausführung erwar-
ten. Daher schlägt das Büro Baurconsult 
vor, den Auftrag zum Angebotspreis von 
22.034,30€ an die Stahl GmbH & Co. KG 
aus Esselbach zu erteilen.
Der Auftrag für die Fassade des Wasser-
werks (BA 3, Baufachlos 21) wird zum 
Angebotspreis von 22.034,30 € netto an 
die Stahl GmbH & Co. KG aus Esselbach 
vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 04 Beratung und Beschlussfa-
sung über die Vergabe der Ingenieur-
leistungen
TOP 04 Azur Überrechnung des 
Pumpschachtes für Schmutzwasser des 
Pumpwerks Erlach
Das Pumpwerk Erlach ist momentan mit 
einer einzigen Pumpe ausgestattet, die 
das Schmutzwasser von Erlach durch den 
Maindüker nach Neustadt pumpt. Wenn 
die Pumpe ausfällt, kann das Schmutz-
wasser nicht mehr von Erlach nach Neu-
stadt befördert werden. Der Pumpschacht 
ist aufgebaut aus Schachtringen DN 2000 
mit Decke und einer Einstiegsöffnung DN 
625. 
Um künftige Betriebssicherheit zu gewähr-
leisten, soll eine zweite Pumpe nachgerü-
stet werden. Damit die Pumpen planmäßig 
in Wechsel arbeiten, ist neben der Maschi-
nentechnik auch eine neue Steuerung für 
beiden Pumpen erforderlich. Diese soll in 
den vorhandenen Schaltschrank unter der 
Brücke integriert werden. 
Zudem soll die Arbeitssicherheit verbes-
sert werden. 
Folgende Ingenieurleistungen sind erfor-
derlich: 
1. Objektplanung Ingenieurbauwerk gem. 
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Teil 3 Abschnitt 3 HOAI 
2. Fachplanung technische Ausrüstung 
gem. Teil 4 Abschnitt 2 HOAI 
3. Örtliche Bauüberwachung gem. AHO-
Heft Nr. 2 Regelleistungen 
Die gesamte Auftragssumme zzgl. 4 % 
Nebenkosten beträgt brutto 20.218 EUR.
Der Gemeinderat beauftragt die Auktor 
Ingenieur GmbH aus Würzburg mit den 
oben genannten Leistungen gem. Angebot 
vom 04.10.2021 zum Angebotspreis von 
20.218,00 EUR brutto.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 04 B zum Einleiten von Nieder-
schlagswasser aus dem Gewerbegebiet 
„Tannäcker“
Die Gemeinde wurde vom Landratsamt 
Main-Spessart zur Verlängerung der be-
schränkten Erlaubnis zum Einleiten von 
Niederschlagswasser aus dem Gewer-
begebiet „Tannäcker“ aufgefordert. Di-
ese dient der Beseitigung des Dachflä-
chen- und Straßenabwassers sowie des 
Niederschlagswasser von den befestigten 
Hof- und Betriebsflächen in einem Trenn-
System. 
Hierfür sind diverse technische Regel-
werke zu beachten und Pläne zu fertigen, 
was von der Verwaltung nicht geleistet 
werden kann. 
Die Auktor Ingenieur GmbH hat bereits 
die Planungen für das Kanalnetz der Ge-
meinde durchgeführt und für dieses Ver-
fahren ein Angebot über 10.695,72 EUR 
brutto vorgelegt.
Der Gemeinderat beauftragt die Auktor 
Ingenieur GmbH aus Würzburg mit dem 
wasserrechtlichen Verfahren zum Einlei-
ten von Niederschlagswasser aus dem Ge-
werbegebiet „Tannäcker“ zum Angebots-
preis von 10.695,72 EUR brutto.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 05 Bekanntgabe der vom Ersten-
Bürgermeister getroffenen dringlichen 
Anordnungen gem. § 11 Abs. 1 Nr. 8 der 
Geschäftsordnung i.V.m. Art. 37 Abs. 3 
GO
Der Erste Bürgermeister informierte den-
Rat darüber, dass die Beseitigung des Aus-
hubmaterials der Sanierungsarbeiten für 
den Leitungsbau als dringliches Geschäft 
erledigt werden mussten. Grund hierfür 
war u.a. der zeitliche Druck, da die Maß-
nahme mit 80 % der Kosten förderfähig 
ist und daher schnellst möglich auszufüh-
ren und auch abzurechnen war. Insgesamt 
wurden drei Haufwerke mit rd. 3.800 to 
abtransportiert und in Deponien unterge-
bracht.
Nachrichtlich gab Bürgermeister Morgen-
roth die Netto-Kosten der einzelnen Werke 
wie folgt bekannt:
Haufwerk 1: 56.880,03 € , Haufwerk 2: 
6484,25 € und Haufwerk 3: 13.027,56 €.

TOP 06 Vollzug des Art. 102 Abs. 1 und 
3 Gemeindeordnung (GO)
TOP 06 A Bericht des Rech-
nungsprüfungsausschusses über die 
örtliche Rechnungsprüfung der Jah-
resrechnung der Gemeinde Neustadt a. 
Main für das Jahr 2020
Bürgermeister Morgenroth bat Herrn 
Gowor in seiner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Rechnungsprüfungsausschusses 
den Tagesordnungspunkt zu übernehmen.
Herr Gowor gab dem Gemeinderat fol-
genden Bericht:
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ge-
meinde Neustadt a. Main, bestehend aus 
den Mitgliedern des Gemeinderates:
H. Peter Gowor, Vorsitzender
H. Steffen Heidenfelder 
H. Jochen Harth       
hat am 10.11.2021 die örtliche Prüfung 
der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 
2020 durchgeführt. 
Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungs-
ausschusses lagen dabei der Jahresrech-
nungsabschluss, das Sachbuch, sowie die 
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vollständigen Rechnungsbelege dieses 
Jahres zur Einsichtnahme und Prüfung 
vor.
Zu den jeweiligen Prüfungsfeststellungen 
des Rechnungsprüfungsausschusses wur-
de Stellung genommen und eventuelle 
Unstimmigkeiten geklärt.
Nach Klärung der offenen Fragen kann im 
Ergebnis Folgendes festgestellt werden:
- Das Sachbuch und die Rechnungsbelege 
wurden in Stichproben auf die sachliche 
Richtigkeit und Übereinstimmung geprüft. 
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- Die laufenden Einnahmen und Ausgaben sind rechtzeitig und vollständig eingezogen und geleistet 
worden. 
 
- Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beim Vollzug des Haushaltsrechts wurde 
beachtet. 
 
Die Rechnung der Gemeinde Neustadt a. Main für das Rechnungsjahr 2020 schließt ab im: 
 
Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben
Haushaltsansatz 2.833.500,00 € 2.833.500,00 €                    
Rechnungsergebnis 2.855.219,87 €                    2.855.219,87 €                    
mehr/weniger 21.719,87 €                          21.719,87 €                          

Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben
Haushaltsansatz 4.188.000,00 €                    4.188.000,00 €                    
Rechnungsergebnis 3.686.346,98 €                    3.686.346,98 €                    
mehr/weniger 501.653,02 €-                        501.653,02 €-                         
  
  
Die überörtliche Rechnungsprüfung für 2020 ist noch nicht durchgeführt worden. 
 

TOP 06 B Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresrechnung bzw. 
des Jahresabschlusses 2020 

 
Herr Gowor schlug vor, die Feststellung zu beschließen. 
 
Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag und stellte die Jahresrechnung bzw. den Jahresabschluss 
2020 fest. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: �� 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 

 
 

TOP 06 C Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung 

 
Herr Gowor empfahl dem Gemeinderat die Entlastung zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat kam der Empfehlung nach und erteilte Entlastung. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: �2 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: � 

 
Bürgermeister Morgenroth nahm aufgrund seiner pers. Beteiligung an der Beratung und 
Beschlussfassung nicht teil. 
 
 

Beanstandungen grundsätzlicher Art sind 
nicht veranlasst.
- Die laufenden Einnahmen und Ausgaben 
sind rechtzeitig und vollständig eingezo-
gen und geleistet worden.
- Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit beim Vollzug des Haushalts-
rechts wurde beachtet.
Die Rechnung der Gemeinde Neustadt a. 
Main für das Rechnungsjahr 2020 schließt 
ab im:

 
 
 

Die überörtliche Rechnungsprüfung für 
2020 ist noch nicht durchgeführt worden.

TOP 06 B Beratung und Be-
schlussfassung über die Feststellung 
der Jahresrechnung bzw. des Jahresab-
schlusses 2020
Herr Gowor schlug vor, die Feststellung 
zu beschließen.
Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag 
und stellte die Jahresrechnung bzw. den 
Jahresabschluss 2020 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 06 C Beratung und Beschlussfas-
sung über die Entlastung
Herr Gowor empfahl dem Gemeinderat 
die Entlastung zu erteilen.
Der Gemeinderat kam der Empfehlung 
nach und erteilte Entlastung.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   1
Bürgermeister Morgenroth nahm aufgrund 
seiner pers. Beteiligung an der Beratung 
und Beschlussfassung nicht teil.

TOP 07 Verschiedenes
TOP 07 A Naüschter und Erlier 
Kalender
Bürgermeister Stephan Morgenroth in-
formierte über den Naüschter und Erlier 
Kalender, der eine Fortführung findet und 
eine positive Werbung für die Gemeinde 
ist. Hier haben sich Sybille Grübel und 
Udo Aull bereit erklärt, diesen künftig in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu ge-
stalten.
TOP 07 B Umgehungsstraße
Weiterhin informierte der Erste Bürger-
meister über den Sachstand Umgehungs-
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straße. Hier fand im Oktober ein Ortster-
min mit dem neuen Leiter der Abteilung 
Straßenbau des Staatl. Bauamtes Würz-
burg Herrn Hecke, der Abteilungsleiterin 
Frau Dr. Sauer sowie des Planungsingeni-
eurs Herrn Pillar statt. 
Wiederholt wurde auf die Dringlichkeit 
der Maßnahme und die vorausgegangenen 
Zusagen auf politischer Ebene hingewie-
sen. Die Gemeinde solle endlich mal „die 
Wahrheit“ gesagt bekommen, wann denn 
mit der eigentlichen Planung sowie des 
Baus der Umgehung begonnen werden 
kann. Eine unveränderte Situation im Zu-
sammenhang mit dem immer mehr stei-
genden Verkehrsaufkommen von teilweise 
schon über 10.000 Fahrzeugen am Tag ist 
nicht mehr länger zumutbar. Zudem müs-
sen dringend Sanierungsarbeiten im Be-
reich der Staatsstraße erfolgen. Auch diese 
müsse koordiniert werden, da eine Voll-
sperrung über mehrere Wochen sicherlich 
nicht im Sinne der Region sei.
Auch wurde wiederholt die Problematik 
der gefährlichen Straßenquerung im Be-
reich der Haltestelle „Engel“ angespro-
chen. Hier bestehe dringender Handlungs-
bedarf. Insbesondere im Hinblick dessen, 
dass wohl in den nächsten acht Jahren 
nicht mit der Umsetzung der Umgehungs-
straße zu rechnen sei. Hier müsse über 
eine Querungshilfe, bestenfalls mit einer 
Signalanlage, nachgedacht werden. Die 
Voraussetzungen hierzu müssen schnellst 
möglich ermittelt werden.
TOP 07 C Ausbau Mobilfunk LTE
Zum Ausbau des 5G-Netzes in Neustadt 
a.Main vermeldete der Bürgermeister ei-
nen kleinen Erfolg: Sowohl die Telekom, 
als auch der Mobilfunkbetreiber Telefoni-
ca (O2) haben bereits bzw. planen den 5G 
Ausbau für die Gemeinde.
TOP 07 D Rattenbefall
Der Bürgermeister teilte weiterhin mit, 
dass es wieder Probleme mit einem Rat-
tenbefall in der Kanalisation gäbe. 
Er richtete wiederum einen eindringlichen 

Appell an die gesamte Ortsbevölkerung, 
keinerlei Essensreste über die Toiletten 
bzw. Kanalisation zu entsorgen!
TOP 07 E Skaterplatz
Die Gemeinde erreichte einen Brief, der 
an den Gesamtgemeinderat adressiert war, 
in dem um die Ausweisung und den Aus-
bau eines entsprechenden Platzes führt das 
Skatern und Scootern gebeten wurde.
Als Vorschlag wurde schon ein Teil des 
Bolzplatzes ins Gespräch gebracht. 
Der Vorsitzende verlas sehr gerne diese 
Anfrage, sah aber Probleme mit dem Bau, 
den Kosten und auch speziell den Haf-
tungsfragen in dieser Angelegenheit. 
Der 2. Bürgermeister Klaus Schwab bat 
in diesem Zusammenhang um das Ver-
ständnis von den jeweiligen Nachbarn der 
Kinder und Jugendlichen, die ihren Bewe-
gungsdrang mit eben diesen Skatern und 
Scootern nachgehen und dabei manchmal 
sicher auch etwas lauter sind.
TOP 07 F Spielplatz
Aus dem Gemeinderat kam noch eine An-
frage zum Sachstand über den Spielplatz 
Erlach. Der Bürgermeister informierte, 
dass die Firma Hornung noch im Winter 
einen Teil der Gestaltung angehen werde 
Im Frühjahr 2022 gehe es dann mit Hoch-
druck weiter, damit dieser Platz dann auch 
kurzfristig genutzt werden könne.

Es schloss sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an.
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Senioren Neustadt

Senioren Neustadt

es ist endlich soweit. 
Seniorentreffen sind wieder möglich!

Wir treffen uns am 
Donnerstag

den 22.07.2021
um 14:00 Uhr

bei schönem Wetter an der Linde, 
mit  Kaffee und Kuchen. 

Wenn es regnet gehen wir ins Pfarrheim. 
Wir werden natürlich die vorgegebenen Regeln beachten. 
Das Seniorenkreisteam ist dann auch vollständig geimpft! 

Wer einen Fahrdienst möchte, bitte Bescheid geben. 
Wir holen euch gerne ab und bringen euch auch wieder nach Hause.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Das Seniorenkreisteam

Für Fahrdienst
Edith Tel. 1253

Gisela, 1432
Birgid, 99813Werbepartner
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Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 20.01.2022
Anwesend: Morgenroth Stephan, Erster 
Bürgermeister; Schwab Klaus, 2. Bürger-
meister; Braun Wieland; Fleckenstein An-
ton; Gowor Peter; Günther Ellen; Harth 
Jochen; Heidenfelder Steffen; Maier Wolf-
gang; Selke Susanne
Entschuldigt: Grübel Rosalinde, 3. Bür-
germeisterin; Hartung Sandra; Kimmel 
Stefan

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 02.12.2021
Der Bürgermeister erklärt die anberaum-
te Sitzung für eröffnet und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwe-
senheit der Mitglieder des Gemeinderates 
fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinde-
rates anwesend und stimmberechtigt ist.
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 02.12.2021 wurden zuge-
stellt. Die Niederschrift der letzten nicht-
öffentlichen Sitzung liegt zur Einsicht-
nahme auf. Einwendungen werden nicht 
erhoben. Die Niederschrift gilt daher als 
genehmigt.
Bürgermeister Morgenroth stellt den An-
trag gem. § 24 Abs. 1 der gemeindlichen 
Geschäftsordnung und möchte in nichtöf-
fentlicher Sitzung unter dem TOP 7 zwei 
Notarurkunden genehmigen lassen.
Der Gemeinderat stimmt der Änderung 
zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Persönlich beteiligt: 0

TOP 02 1. Änderung und Erweiterung 
Bebauungsplan „Mühlwiesen“
TOP 02 A Abwägung der vorgebrachten 
Einwendungen der erneuten verkürzten 

Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Neustadt 
a.Main hat am 02.12.2021 in der öffent-
lichen Sitzung die Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanentwurf vom 24.06.2021 
behandelt, die öffentlichen und privaten 
Belange untereinander und gegeneinander 
abgewogen und den Entwurf in der geän-
derten Fassung vom 02.12.2021 gebilligt 
und beschlossen eine eingeschränkte Be-
teiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 
durchzuführen.
Da durch die Änderung oder Ergänzung 
des Entwurfs des Bauleitplans die Grund-
züge der Planung nicht berührt wurden, 
wurde die Einholung der Stellungnahmen 
auf die von der Änderung oder Ergänzung 
betroffene Öffentlichkeit sowie die be-
rührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beschränkt.
Der Gemeinderat hat zudem beschlos-
sen, dass Stellungnahmen nur zu den ge-
änderten oder ergänzten Teilen der Pla-
nung vorgebracht werden können. Vom 
10.12.2021 bis 30.12.2021 (verkürzte 
Frist) konnten Stellungnahmen abgegeben 
werden.
Die auszulegenden Unterlagen waren 
im o.g. Zeitraum zusätzlich auch auf der 
Homepage der Gemeinde Neustadt a.Main 
unter „https://neustadt-erlach.de/bauleit-
plaene“ zu jedermanns Einsichtnahme öf-
fentlich
eingestellt.
Im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurden keine Stellungnahmen abge-
geben.
Von den Trägern öffentlicher Belange 
wurden seitens des Landratsamtes Main-
Spessart noch Hinweise oder Anregungen 
vorgetragen. 
Bürgermeister Morgenroth erläutert die 
wichtigsten Anmerkungen aus der Abwä-
gungstabelle, die Bestandteil der Nieder-
schrift ist.
Die Stellungnahmen der Öffentlich-
keit und der Träger öffentlicher Belange 
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werden vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen und entsprechend der Abwä-
gungsvorlage vom 12.01.2022 gewürdigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 02 B Satzungsbeschluss zur 1. Än-
derung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Mühlwiesen“ 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Än-
derung und Erweiterung des Bebauungs-
plans „Mühlwiesen“ mit Begründung 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 
vom 20.01.2022 als Satzung.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 03 Bebauungsplan „Mühlwiesen“ 
der Gemeinde Neustadt a.Main; 
Beschlussfassung zur Anordnung und 
Durchführung einer Baulandumlegung 
nach dem Baugesetzbuch für den Be-
bauungsplanbereich „Mühlwiesen“ in 
Neustadt a.Main und gleichzeitige Über-
tragung der Verfahrensdurchführung 
auf das Amt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung Lohr a.Main
Zur Erschließung und Neugestaltung des 
Baugebiets „Mühlwiesen“ sind im Bereich 
des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes die Grundstücke so neu zu ordnen, 
dass nach Lage, Form und Größe für die 
bauliche und sonstige Nutzung zweckmä-
ßig gestaltete Grundstücke entstehen. 
Das Anordnungsgebiet umfasst den Gel-
tungsbereich des in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplans „Mühlwiesen“. 
Zur Realisierung des B-Planes soll eine 
Baulandumlegung nach §§ 45 ff. BauGB 
durchgeführt werden. Im Geltungsbereich 
ist die Gemeinde Neustadt a.Main Grund-
eigentümer von aktuell rd. 1 ha, dass ent-
spricht rd. 50 % des Plangebietes. 
Der Bebauungsplan muss in Kraft getreten 
sein, bevor der Beschluss über die Aufstel-

lung des Umlegungsplanes (Umlegungs-
karte + Verzeichnis) gemäß § 66 Abs.1 
BauGB gefasst wird. 
Die Befugnis zur Durchführung der Um-
legung wird wegen der dort vorhandenen 
umfassenden Kompetenz und Erfahrung 
auf das Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Lohr a.Main übertragen. 
Das Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung wird von den Grund-
stückseigentümern darüber hinaus als 
neutrale Stelle gesehen und kann so evtl. 
Bedenken und Vorbehalten begegnen bzw. 
vorbeugen. 
Grundlage der Verfahrensübertragung 
bildet eine auf Basis dieses Beschlusses 
zuschließende Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Neustadt a.Main und dem Amt 
für Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung (ADBV) (Mustervereinbarung: 
Anlage 1). 
Mit der Übertragung geht die Verfahrens-
verantwortung auf das ADBV als Umle-
gungsstelle über. Die Übertragung schließt 
die Zuständigkeit des Umlegungsaus-
schusses der Gemeinde für die betreffende 
Umlegung aus. Das ADBV hat die Umle-
gung „in Fühlungnahme“ mit der Gemein-
de durchzuführen. Das ist besonders im 
Hinblick auf die Bauleitplanung und auf 
die finanziellen Auswirkungen für die Ge-
meinde notwendig. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neustadt 
am Main ordnet für das Wohnbaugebiet 
„Mühlwiesen“ in Neustadt am Main ge-
mäß § 46 BauGB die Durchführung einer 
Baulandumlegung zur Verwirklichung des 
Bebauungsplanes nach §§ 45ff BauGB 
an.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Grundlage für die Baulandumlegung ist 
der gültige Bebauungsplan „Mühlwie-
sen“.
Abstimmungsergebnis:

Aus dem Gemeinderat
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Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Die Gemeinde Neustadt a.Main überträgt 
die Befugnisse zur Durchführung des 
Baulandumlegungs-verfahrens gemäß § 
46 Abs. 4 BauGB auf das Amt für Digita-
lisierung, Breitband und Vermessung Lohr 
a.Main.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, 
die entsprechenden Vereinbarungen mit 
dem Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Lohr a.Main, die Ein-
zelheiten der Übertragung der Befugnisse 
zur Durchführung der Umlegung, Mitwir-
kungsrechte der Gemeinde Neustadt am 
Main sowie der Verfahrens- und Sachko-
sten der Umlegung zu unterzeichnen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
 
TOP 04 Beratung und Beschlussfassung 
über den gemeindlichen Haushaltsplan 
und die Haushaltssatzung für das Jahr 
2022 mit Finanzplanung
Vor der Vorstellung des Haushaltsplan 
2022 erläutert Bürgermeister Stephan 
Morgenroth kurz die aktuelle Finanzsi-
tuation der Gemeinde. Insbesondere geht 
er auf die derzeit aktuellen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie ein, welche sich im-
mer noch negativ auf den Gemeindehaus-
halt auswirken.
Aus diesem Grunde wird es umso mehr 
wichtig für die Gemeinde, diese Einnah-
men durch die Erschließung des neuen 
Baugebietes sowie die Ansiedlung neuer 
Gewerbetreibende zu erhöhen. Bei letz-
terem konnten in diesem Jahr bereits Er-
folge erzielt werden. 
Eine Erhöhung der Hebesätze der Grund-
steuer B, wie es andere Gemeinden bereits 

beschlossen haben oder für den Haushalt 
2022 beschließen werden, kommt für die 
Gemeinde, solange noch Vorausleistungen 
für Verbesserungsbeiträge erhoben wer-
den, vorerst nicht in Frage. Ab kommen-
den Jahr muss dieser Gesichtspunkt aber 
sicherlich genau geprüft werden.
Dennoch gelingt es der Gemeinde aber-
mals, eine nach Meinung des Bürger-
meisters für die derzeitige Situation 
hervorragende Rekord-Zuführung zum 
Vermögenshaushalt von rd. 448.000 EUR 
zu erreichen. Dies gelingt in diesen Zeiten 
wie diesen nur sehr wenigen Kommunen. 
Im Vermögenshaushalt ist auch im Jahr 
2022 die Sanierung der Trinkwasserver-
sorgung mit partieller Erneuerung des 
Kanalnetzes und der Erneuerung bzw. 
Umstellung der Straßenbeleuchtungen 
auf LED mit insgesamt rd. 1,2 Mio.  Euro 
der mit Abstand größte Posten. Hinzu 
kommen noch durch die Gesamtmaßnah-
me bedingte bzw. im Sanierungsbereich 
dringend notwendige Erneuerungen der 
Ortsstraßen und Gehwege. Hierfür wur-
den eigens nochmals 300.000 EUR an 
Haushaltsmitteln bereitgestellt. Dies bein-
haltet die Bereiche, die nicht im direkten 
Zusammenhang mit den Sanierungsmaß-
nahmen stehen und somit auch nicht för-
derfähig sind. Hierbei ist nochmals darauf 
hinzuweisen, dass es sich dabei um keinen 
Vollausbau der Straßen handelt, wie er 
noch hätte stattfinden können, als es noch 
die Straßenausbaubeiträge gab. Hier hätte 
dann aber auch eine Beteiligung der An-
wohner von 50 – 70 % der Straßenbauko-
sten erfolgt.
Der Haushaltsansatz beinhaltet nun ab-
schließend alle Investitionskosten des 
aktuellen Restarbeiten des Bauabschnitts 
3, also die Baukosten des Neubaus des 
Hochbehälters mit angeschlossenem Was-
serwerk, die Leitungsverbindung vom 
Hochbehälter bis zum Maindüker für 
die Versorgung Erlachs, sowie den kom-
pletten Bereich der Siedlung in Neustadt. 
Im Gegenzug wird hier mit Zuwendungen 
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seitens des Freistaats Bayern im Rahmen 
des Förderprogramms der RZWas 2018 im 
laufenden Planjahr 2022 sowie im kom-
menden Finanzplanungsjahr 2023 in Höhe 
von mindt. 2,5 Mio. Euro gerechnet.
Auch in den kommenden Jahren ist es Ziel 
der Gemeinde, weiterhin kräftig im Rah-
men der finanziellen Leistungsfähigkeit 
in unsere Infrastruktur zu investieren. So 
soll im Rahmen der neuen RZWas 2024 
sukzessive das restliche Trinkwassernetz 
in Erlach (Bereich Erlach Süd) und Neu-
stadt (Bereich Hauptstraße, Röderweg, 
Margarethensteig und Abschnitt Spessart-
straße), sowie das Kanalnetz weiter saniert 
werden. Dies soll voraussichtlich in den 
Jahren 2023 ff. umgesetzt werden. Hierfür 
sind bereits im Finanzplan Haushaltsmit-
tel von insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro ein-
gestellt.
Die Erweiterung und Sanierung des ge-
meindlichen Kindergartens St. Martin ist 
für die Jahre 2022/2023 mit rd. 460.000 
EUR eingeplant. Hier wird ebenfalls mit 
Zuwendungen aus Bundes- und Landes-
mittel in Höhe von ca. 30 % der Baukosten 
gerechnet. Auch die Erschließung des für 
die Gemeinde so wichtigen Baugebietes 
„Mühlwiesen“ soll im kommenden 1. 
Halbjahr erfolgen. Hierfür sind insgesamt 
Haushaltsmittel in Höhe von rd. einer 
Million Euro veranschlagt. Ziel der Ge-
meinde ist es, dass hier bereits im dritten 
oder vierten Quartal 2023 mit dem Bau 
erster Häuser begonnen werden kann. Die 
Vermarktung der Bauplätze soll bereits 
im Vorfeld der Erschließung – somit un-
verzüglich nach dem Abschluss des Um-
legungsverfahrens – begonnen werden. 
Nach aktuellem Stand kann die Gemeinde 
hier mit einer Zuteilung von ca. neun bis 
zehn Bauplätzen rechnen, welche dann 
nach den Vergaberichtlinien den Bewer-
bern zugeteilt werden.
Durch die letzte notwendige Kreditauf-
nahme im Rahmen einer Zwischenfinan-
zierung der Trinkwassersanierung hat die 
Gemeinde zum 31.12.2022 einen voraus-

sichtlichen Schuldenstand von 4.612.500 
EUR. Das ist für unsere Gemeinde mit rd. 
1.300 Einwohnern eine große Belastung, 
mit einer überdurchschnittlich hohen pro-
Kopf-Verschuldung.
Allerdings sind hiervon 1,5 Mio. Euro 
lediglich zwischenfinanziert, welche im 
Jahr 2023 in einer Summe durch die Aus-
zahlung von Zuweisungen des Freistaats 
bereits wieder getilgt werden. Dies wurde 
notwendig, da die Mittel des Freistaats für 
die Förderung der Trinkwassersanierung 
gem. RZWas 2018 mittlerweile von vie-
len Kommunen in Anspruch genommen 
werden und sich die Auszahlungen somit 
um bis zu 18 Monate verzögern. Demnach 
beträgt die „Nettoverschuldung“ rd. 3,1 
Mio. Euro.
Parallel zur Tilgung spart die Gemeinde 
im Rahmen einer Kommunalbauspar-
kombifinanzierung zwei große Bauspar-
verträge an, um so das Zinsrisiko zu mi-
nimieren. Das Guthaben beträgt hier zum 
31.12.2022 ca. 856.000 EUR. Darüber 
hinaus konnte die Gemeinde im Jahr 2020 
ein Investitionsdarlehen über eine Million 
Euro mit einer Laufzeit und Zinsbindung 
von 20 Jahren zu 0,12 % Zinsen p.a. auf-
nehmen.
Durch die jährlichen Tilgungen sowie die 
parallele Ansparung der Bausparer hat die 
Gemeinde voraussichtlich im Jahr 2028 – 
also zehn Jahre nach Beginn der umfang-
reichen Sanierungsarbeiten – noch eine 
rechnerische Gesamtverschuldung von 
lediglich 1,175 Mio. Euro. Dieser Schul-
denabbau kann sich – gerade im Hinblick 
auf die weiter fortgeführten Investitionen 
in die Infrastruktur unserer Gemeinde 
– durchaus sehen lassen.
Natürlich hat die Gemeinde auch noch et-
was auf der Guthabenseite: Trotz der ge-
planten Rücklagenentnahme im Planjahr 
2022 in Höhe von 197.600 EUR – welche 
ausschließlich aus dem erwartenden Über-
schuss der Jahresrechnung 2021 entnom-
men werden - verbleiben der Gemeinde 
zum 31.12.2022 noch knapp 800.000 
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EUR in den Rücklagen. Ein Zuwachs im 
Vergleich zum Vorjahr von nochmals rd. 
50.000 EUR.
Insgesamt kann die Gemeinde trotz die-
ser großen dringend notwendigen Inve-
stitionen und der daraus entstehenden 
Verschuldung und trotz der schwierigen 
Pandemie bedingten Situation ruhigen Ge-
wissens in die Zukunft schauen. Trotz der 
Corona bedingten Mindereinnahmen und 
der weiteren Investitionen in die Zukunft 
der Gemeinde, müssen nach derzeitigem 
Stand im gesamten Finanzplanungszeit-
raum keine neuen Kredite aufgenommen 
werden. 
Im Gegenteil: Spätestens im Planjahr 2025 
werden weitere freie Mittel den Rücklagen 
zugeführt. Dies könnte aber auch bereits 
mit der Jahresrechnung 2022 der Fall sein, 
wenn alle Maßnahmen des Bauabschnitts 
3 abgerechnet und die Bescheide über die 
tatsächliche Höhe der Zuweisungen aus 
Mitteln der RZWas 2018 der Gemeinde 
vorliegen. 
Die dauernde Leistungsfähigkeit unserer 
Gemeinde ist aufgrund des wirtschaft-
lichen und zukunftsorientierten Handelns 
der Gemeinde gesichert. Mit den anste-
henden Maßnahmen erfüllt die Gemeinde 
nicht nur grundsätzlich in der Verfassung 
festgeschriebene Pflichtaufgaben, sondern 
sie investieren vielmehr sinnvoll in ihre 
eigene Zukunft, um so den folgenden Ge-
nerationen gerecht zu werden.
Anschließend stellt Bürgermeister Mor-
genroth das Zahlenwerk und verließt den 
Entwurf der 

Haushaltssatzung
der Gemeinde Neustadt a.Main

(Landkreis Main-Spessart)
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 797; BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.07.2006 (GVBl. S. 405) erlässt die Ge-
meinde ff. Haushaltssatzung:

  § 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
festgesetzt, er schließt:
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit:          2.853.700 €
und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit:          2.316.800 €
ab. 
  § 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird festgesetzt auf
        0 € 
    § 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen in 2023 wird 
festgesetzt auf                 1.185.500 € 

  § 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachste-
hende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:
Grundsteuer
a. für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (A)  345 %
b. für die Grundstücke (B) 325 %
c. Gewerbesteuer  320 %
   § 5
 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf
             475.500 €
festgesetzt. 
  § 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vor-
genommen.
   § 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 
in Kraft.

Neustadt a.Main, 20.01.2022
 
M o r g e n r o t h
Erster Bürgermeister

 Aus dem Gemeinderat
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Der Gemeinderat stimmt dem Haushalts-
entwurf 2022 zu und erlässt gemäß Art. 
65 der Gemeindeordnung (GO) die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Der Gemeinderat stimmt gemäß Art. 70 
der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 24 
der Kommunalen Haushaltsverordnung 
- Kameralistik (KommHV-Kameralistik) 
dem Finanzplan und dem Investitionsplan 
zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Haushaltsvermerk gemäß § 87 Nr. 18 der 
Kommunalhaushaltsverordnung (Komm-
HV-Kameralistik): Im Vermögenshaushalt 
werden die sachlich zusammenhängenden 
Ausgabenansätze der Abwasserbeseiti-
gung (Unterabschnitt 7000) und die der 
Wasserversorgung (Unterabschnitt 8151) 
gemäß § 18 Abs. 4 der Kommunalhaus-
haltsverordnung (KommHV-Kameralistik) 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0
Festsetzung der Höhe der Verpflichtungs-
ermächtigungen gemäß § 9 KommHV-
Kameralistik
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen für 2023 wird festgesetzt 
auf 1.185.500 €.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:      0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 05 Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses im St-Johannes-Weg, Orts-
teil Erlach
Das Vorhaben im St.-Johannes-Weg be-
findet sich im Bereich des ehemaligen 

Bebauungsplans „Erlach-Nord“ und beur-
teilt sich nach dessen Aufhebung nach § 
34 Baugesetzbuch als Vorhaben innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Erlach.
Die Bauherrin beantragt den Neubau 
eines Wohnhauses mit Carport und einer 
davor gelegenen Garage. Diese soll auf 
einer Länge von 8 m entlang der Erschlie-
ßungsstraße kommen und ist wohl für die 
Auffahrt zum Wohnhaus und Carport not-
wendig. Aus der Westansicht (Straßensei-
te) erscheint die Garage dann als weiteres 
Geschoss und wirkt sehr wuchtig.
Aus Sicht der Verwaltung sollte um hier 
eine Auflockerung zu erzielen entspre-
chend des südlichen Nachbargrundstücks 
oder im Straßenverlauf nördlich gelegen, 
anstelle der Garage ein Carport errichtet 
werden. Dieses kann von der Grundfläche 
gleichgroß ausfallen und auch mit einem 
Flach- oder flachem Pultdach errichtet 
werden. Mit einer rückwärtigen Stütz-
mauer könnte das Plateau zum Haus und 
Carport abgefangen werden.
Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag der 
Verwaltung.
Der Gemeinderat stimmt dem Neubau 
eines Wohnhauses mit Carport und Gara-
ge auf der Fl.-Nr. 260/38 der Gemarkung 
Erlach zu und erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Persönlich beteiligt: 1
Gemeinderätin Ellen Günther nimmt auf-
grund persönlicher Beteiligung nach Art. 
49 GO an der Beratung und Beschlussfas-
sung nicht teil.
Der Gemeinderat schlägt die Umplanung 
der Garage zu einem offenen Carport mit 
nicht befahrbarem Dach vor.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Persönlich beteiligt: 1
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Gemeinderätin Ellen Günther nimmt auf-
grund persönlicher Beteiligung nach Art. 
49 GO an der Beratung und Beschlussfas-
sung nicht teil.

TOP 06 Verschiedenes
TOP 06 A Wasserversorgung
Bei Starkregen kommt es bekannterweise 
im Quellwasser zu Eintrübungen. Durch 
die kurzfristige Inbetriebnahme des neu-
en Hochbehälters waren noch nicht alle 
Installationen abgeschlossen. So hat die 
ständige Messung des Trübungsgrades 
den Schieber nicht geschlossen. Nach Ein-
schaltung des Gesundheitsamtes Main-
Spessart wurde ein Abkochgebot erlassen 
und eine minimale Chlorung war notwen-
dig. Zwischenzeitlich schreiten die Pro-
grammierungen weiter voran, dass diese 
Vorfälle nicht mehr vorkommen werden.
TOP 06 B Reitanlage mit Bebauungs-
plan „Kellergärten“
Nach Informationen von Bürgermeister 
Morgenroth ist das Projekt der Reitanlage 

ohne die Fläche am Michaelsberg nicht re-
alisierbar. Die aktuellen Pläne sind unbe-
kannt, sollen aber bis zur nächsten Sitzung 
mitgeteilt werden, denn die Gemeinde 
muss das Verfahren der Bauleitplanung 
dann noch abwickeln.
TOP 06 C Gemeindliche Blühflächen
Gemeinderat Steffen Heidenfelder erkun-
digt sich bezüglich der Fläche am „ehe-
maligen Kriegerdenkmal“, welche das 
Ortsbild negativ beeinträchtigt, da es diese 
einen ungepflegten Eindruck macht. Die 
Gemeinde ist verpflichtet auch aus dem 
Volksbegehren „Rettet die Bienen“ Flä-
chen zu Blühflächen umzuwandeln um für 
mehr Biodiversität zu sorgen. Mit Herrn 
Pfeuffer vom Bauhof wurden bereits wei-
tere Flächen gesucht, die Thema in eine 
der nächsten Gemeinderatssitzung sein 
wird. Diese Flächen sollen grundsätzlich 
über den Winter stehen bleiben und erst im 
Frühjahr gemulcht werden.
Es schloss sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an.

 Aus dem Gemeinderat
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Werbepartner

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26

Meisterbetrieb
Fa. Hartung gMbH
Bahnhofstr. 5a 
97845 Neustadt a. Main

Telefon: 09393-690
Telefax: 09393-437

Fliesengalerie
Hartung

lust auF Fliesen
auf üBer 600 qM
aussTelluNgsfläche
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Dorfkalender Neustadt-Erlach nachbestellbar 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der regen Nachfrage können noch Nachbestellungen des Dorfkalenders 2022 erfolgen. 

Bis zum 06.02.2022 kann dies zum regulären Preis von 11,95 € erfolgen:  
per Mail unter bote@neustadt-erlach.de oder telefonisch in bei Manuela Müller (Tel.: 09393/1327) 
sowie beim Bürgermeister (Tel.: 0176/420 020 65). 

Für das Jahr 2023 wird im Dezember 2022 wieder ein Dorfkalender erscheinen.   

 

 

 

Aufgrund der regen Nachfrage können noch Nachbestellungen des Dorf-
kalenders 2022 erfolgen.
Bis zum 06.02.2022 kann dies zum regulären Preis von 11,95 € erfolgen: 
per Mail unter bote@neustadt-erlach.de oder telefonisch in bei Manuela 
Müller 
(Tel.: 09393/1327) sowie beim Bürgermeister (Tel.: 0176/420 020 65).
Für das Jahr 2023 wird im Dezember 2022 wieder ein Dorfkalender er-
scheinen.  

Info aus der Gemeinde
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Eiserne Hochzeit feiern
      am 19.02.2022 

Heidenfelder Helga und Richard
Bernhard-Krieg-Str. 3

  

03.02.2022 Wolf Ilse   
Am Silberlochbach 10, 
Zum 70. Geburtstag

08.02.2022 Herrmann Rita  
Erlach, Ringstr. 10, Zum 70. Geburtstag

17.02.2022 Klöker Elisabeth 
SW Hermine, Klosterhof 3 
Zum 85. Geburtstag

19.02.2022 Heidenfelder Richard  
Bernhard-Krieg-Str. 3, 
Zum 85. Geburtstag

Jubilare aus Naüscht un Erli 

Allen Jubilaren aus 
Neustadt 
und Erlach

Gesundheit,  
Zufriedenheit 

und für die Zukunft 
alles Gute!
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katholische Pfarrgemeinde Neustadt

 

ST. MICHAEL U. ST. GERTRAUD 

NEUSTADT A. MAIN 
 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
0�.02.2022 – 2�.02.2022 
 
 
 
Dienstag       
0�.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Donnerstag  Hl. Ansgar, Hl. Blasius 
0�.02.     ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Sonntag    5. Sonntag im Jahreskreis 
0�.02.     �0.�0 Uhr Hl. Amt für �) Arnulf Leimeister 2) Günther Bils und Angehörige  
    mit Kerzenweihe und anschließendem Blasiussegen 
 
 
Dienstag    Hl. Hieronymus Ämiliani, Hl. Josefine Bakhita  
0�.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Donnerstag  Hl. Scholastika   
�0.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Sonntag    6. Sonntag im Jahreskreis 
��.02.      �.00 Uhr Hl. Amt für Eltern Breitschafter und Schwab sowie Gerda Ebert und  
    Berthold Schwab 
 
 
Dienstag     
��.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Donnerstag  Hll. Gründer des Servitenordens      
��.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Sonntag    7. Sonntag im Jahreskreis  
20.02.    �0.�0 Uhr Hl. Amt für Karl und Agnes Freudenberger und Gustav und Hiltrud  
    Durchholz 
 
 
Dienstag    Kathedra Petri - Fest 
22.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Donnerstag  Hl. Matthias, Apostel - Fest    
2�.02.    ��.�0 Uhr Hl. Messe im Kloster 
 
 
Sonntag    8. Sonntag im Jahreskreis 
2�.02.     �.00 Uhr Hl. Amt für die Pfarrgemeinde 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pfarrbüro St. Michael u. St. Gertraud 
����� Neustadt, Megingaudstr. �, Tel.: 0���� / ��0 
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von ��.00 – ��.00 Uhr 
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katholische Pfarrgemeinde Erlach

 
 

   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier zum Fest Maria Lichtmess 
5. Feb. 2022  und dem hl. Blasius 
  mit Kerzenweihe und allgemeiner Blasiussegen 
   
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
12. Feb 2022  Hubert Bils 
  Dieter Ziemainz, 

Maria und Wilfried Langer 
  Zur Muttergottes von der immerwährenden 

Hilfe 
Verstorbene der Familien Strobel und Popp 
Helumut Grimm (JT) Eltern und Geschwister 
Nicola Bils (JT) 

  Rita Zehnder (JT), Tochter Petra und 
verstorbene Angehörige 
Ludwig Kimmel und Enkel Johannes (JT) 
Albin Bils (JT), Ottilie Bils und Enkel 
Maxi und Reginald Pereira, Carmello und 
Angehörige 

   
   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier 
19. Feb. 2022  In der Kirche darf gelacht werden. 
   
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse  
26. Feb. 2022  Amanda und Bernhard Grübel 
   
   
   

Für 2022 werden noch Gottesdienstbestellungen ,  
entgegengenommen in der Sakristei, während der Gottesdienstzeiten. 

 
 

Kerzenweihe am, 5. Februar 2022 
Allgemeiner Blasiussegen am, 5. Februar 2022 

 
 
 
 

Lachen ist die beste Medizin  
 

 
 
 

Kinder sagen die Wahrheit ... 
Der Pfarrer stattet dem Kindergarten einen Besuch ab. Er fragt 
ein kleines Mädchen:  
"Weißt Du, wer ich bin?"  
"Na klar, Du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche..." 
 
 

Den Pfarrer trifft wer auf da Strassn, 
a Mess für Mann mecht’s lesen lassen. 

„Des schreib i glei im Büachl auf!“ 
Entgegnet er und sagt dann drauf: 
„Nächste Wocha wird´s dann glesn, 
und sieben Euro war’n die Spesen!“ 

Sie schaut ins Taschl – und daschreckt, 
akkrat hat sie nur fünf eingsteckt. 

Sagt’s: „Geh, wann S´ die 5 Euro nehman, 
und lesen S´halt, so weit dass S´ kemman!“ 

Gottesdienstordnung 
für 

St. Johannes der Täufer, Erlach 
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katholische Pfarrgemeinde Erlach

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26

 
 

   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier zum Fest Maria Lichtmess 
5. Feb. 2022  und dem hl. Blasius 
  mit Kerzenweihe und allgemeiner Blasiussegen 
   
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
12. Feb 2022  Hubert Bils 
  Dieter Ziemainz, 

Maria und Wilfried Langer 
  Zur Muttergottes von der immerwährenden 

Hilfe 
Verstorbene der Familien Strobel und Popp 
Helumut Grimm (JT) Eltern und Geschwister 
Nicola Bils (JT) 

  Rita Zehnder (JT), Tochter Petra und 
verstorbene Angehörige 
Ludwig Kimmel und Enkel Johannes (JT) 
Albin Bils (JT), Ottilie Bils und Enkel 
Maxi und Reginald Pereira, Carmello und 
Angehörige 

   
   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier 
19. Feb. 2022  In der Kirche darf gelacht werden. 
   
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse  
26. Feb. 2022  Amanda und Bernhard Grübel 
   
   
   

Für 2022 werden noch Gottesdienstbestellungen ,  
entgegengenommen in der Sakristei, während der Gottesdienstzeiten. 

 
 

Kerzenweihe am, 5. Februar 2022 
Allgemeiner Blasiussegen am, 5. Februar 2022 

 
 
 
 

Lachen ist die beste Medizin  
 

 
 
 

Kinder sagen die Wahrheit ... 
Der Pfarrer stattet dem Kindergarten einen Besuch ab. Er fragt 
ein kleines Mädchen:  
"Weißt Du, wer ich bin?"  
"Na klar, Du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche..." 
 
 

Den Pfarrer trifft wer auf da Strassn, 
a Mess für Mann mecht’s lesen lassen. 

„Des schreib i glei im Büachl auf!“ 
Entgegnet er und sagt dann drauf: 
„Nächste Wocha wird´s dann glesn, 
und sieben Euro war’n die Spesen!“ 

Sie schaut ins Taschl – und daschreckt, 
akkrat hat sie nur fünf eingsteckt. 

Sagt’s: „Geh, wann S´ die 5 Euro nehman, 
und lesen S´halt, so weit dass S´ kemman!“ 

Gottesdienstordnung 
für 

St. Johannes der Täufer, Erlach 
 

Kinder sagen die Wahrheit ...
Der Pfarrer stattet dem Kindergarten einen Besuch ab. Er fragt ein kleines Mädchen: 
„Weißt Du, wer ich bin?“ 
„Na klar, Du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche...“

Den Pfarrer trifft wer auf da Strassn,
a Mess für Mann mecht’s lesen lassen.

„Des schreib i glei im Büachl auf!
“Entgegnet er und sagt dann drauf:
„Nächste Wocha wird´s dann glesn,
und sieben Euro war’n die Spesen!“

Sie schaut ins Taschl – und daschreckt,
akkrat hat sie nur fünf eingsteckt.

Sagt’s: „Geh, wann S´ die 5 Euro nehman,
und lesen S´halt, so weit dass S´ kemman!“

Lachen ist die beste Medizin
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evangelische Pfarrgeimeinde Neustadt

Gottesdienste / Veranstaltungen im Februar 2022 
Die Gottesdienste finden immer in der Auferstehungskirche Lohr statt (falls nicht anders angegeben) 

 
 
Mi, 02.02.22 ��.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 0�.02.22 �0.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Dekan Roth 
 
Di, 0�.02.22 ��.�0 Uhr Dienstagstreff: "Einmal Alaska und zurück - ein Reisebericht von Wilma  
    u. Erik Schwarz", Ulmer-Haus 
 
Mi, 0�.02.22 ��.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, ��.02.22 0�.00 Uhr Gottesdienst St. Elisabeth, Bezirkskrankenhaus Lohr,  
    Dekan i.R. Wehrwein 
  �0.00 Uhr Gottesdienst, Dekan i.R. Wehrwein  
  ��.�0 Uhr Familiengottesdienst: „Jesus und Zachäus – eine befreiende  
    Begegnung“; Dekan Roth 
 
Mi, ��.02.22 ��.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 20.02.22 �0.00 Uhr Gottesdienst, Dekan Roth u. Pfr. Kelinske; anschl. Kirchkaffee 
 
Mi, 2�.02.22 ��.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 2�.02.22 0�.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, St. Elisabeth, Bezirkskrankenhaus Lohr,  
    Pfr. Spittler 
  �0.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Spittler 
  ��.�0 Uhr Tankstelle - der CVJM-Gottesdienst 
  
 
 
 
Evang.-Luth. Pfarramt   Öffnungszeiten: 
Lohr a.Main     Mo, Di, Do, Fr von � bis �2 Uhr 
Dr.-Gustav-Woehrnitz-Weg �  Tel. 0 �� �2 / �� �� �� 
����� Lohr a.Main     
E-Mail: pfarramt.lohr@elkb.de  www.lohr-evangelisch.de 

�

 
Aufgrund von Personalveränderungen stellt die Gemeinde Neustadt a.Main eine(n) 
teilzeitbeschäftigte(n) Kinderpfleger(in)/Kindererzieher(in) für die Krippengruppe 
in ein. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 30 Stunden. Selbständiges Arbeiten 
und Verantwortungsbewusstsein sind unbedingte Voraussetzung. Erfahrungen im 
Kleinkindbereich wären von Vorteil. Wir bieten eine unbefristete Beschäftigung 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit den im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 11. Juli 2021 an 
die Gemeinde Neustadt a.Main, Spessartstr. 3, 97845 Neustadt a.Main oder per E-
Mail an: buergermeister@neustadt-erlach.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch 
Herr Stephan Morgenroth gerne zur Verfügung (Tel. 0176/42002065). 

Die Gemeinde Neustadt a.Main 
stellt zum 01.09.21 
einen teilzeitbeschäftigten 
Kinderpfleger (m/w/d) oder 
Kindererzieher (m/w/d) ein. 

Info aus der Gemeinde

10%

 

Elena Leonhardt
Hauptstraße 23
97845 Neustadt
Tel: 09393-993575
       0176-47060159
elena-leonhardt@freenet.de

Wenn Sie gerne Ihre Wohnung verschönert, Ihre Fenster bekleiden lassen oder Ihre Möbel aufgearbeitet 
haben möchten, bin ich gerne für Sie da. Bei einem gemeinsamen Gespäch finden wir garantiert die 
passende Lösung.

Öffnungszeiten nach 
telefonischer Vereinbarung
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Aus den Vereinen / Freiw. Feuerwehr Neustadt

Freiwillige Feuerwehr 
Neustadt am Main e. V. 
 

Spessartstraße ��, ����� Neustadt am Main 
 

Internet:   www.feuerwehr-neustadt-main.de  
E-Mail:   info@feuerwehr-neustadt-main.de 

 

1. Vorsitzender: Peter Gowor, Spessartstraße 106, 97845 Neustadt am Main, Telefon 09393 993131 
2. Vorsitzender: Helmut Eschenbach, Spessartstraße 52, 97845 Neustadt am Main, Telefon 09393 993422 

1. Kommandant: Peter Gowor, Spessartstraße 106, 97845 Neustadt am Main, Telefon 09393 993131 
2. Kommandant: Thomas Brooks, Spessartstraße 40, 97845 Neustadt am Main, Telefon 09393 993186 

Raiffeisenbank Main-Spessart eG, BLZ 790 691 50, Konto-Nr. 5203430, IBAN DE60 7906 9150 0005 2034 30, BIC GENODEF1GEM 

 
 

Einladung zur Dienstversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Neustadt am Main und 

zur Jahreshauptversammlung des 
Feuerwehrvereins 

 
   am   Samstag, 26.03.2022 
   um   19:00 Uhr 
   im    Pfarrheim in Neustadt am Main 
 

Tagesordnungspunkte: 
 

�. Begrüßung 
2. Begrüßung durch Gemeindevertreter 
�. Totengedenken 
�. Bericht des Kommandanten für2020 und 202� 
�. Bericht des Jugendwarts für 2020 und 202� 
�. Grußworte der Inspektion 
�. Bericht des Vereinsvorstands 
�. Bericht des Kassenwarts 
�. Entlastung der Vorstandschaft für 2020 und 202� 
�0. Ehrungen 
��. Wünsche und Anträge 

 
Wir bitten um eine zahlreiche Teilnahme! 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
gez. Stephan Morgenroth  gez. Peter Gowor  gez. Helmut Eschenbach 
 
Erster Bürgermeister   �. Kommandant  �. Vorsitzender 
Gemeinde Neustadt am Main FF Neustadt am Main FF Neustadt am Main e. V. 
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des NCC, 

 

leider mussten wir uns auch dieses Jahr dazu entscheiden,  

alle Veranstaltungen der Faschingssaison 2022 
abzusagen. 

Um den aktuellen Regelungen gerecht zu werden, betrifft 
dies auch die geplanten Veranstaltungen im Freien. 

 

Für den NCC ist das Wichtigste, alle Faschingsnarren (ob 
Mitwirkende oder Zuschauer) zu schützen, damit wir 
gemeinsam gesund und munter Fasching 2023 feiern 
können! 

Die Vorstandschaft des NCC wünscht Euch trotz allem eine 
schöne Zeit und freut sich auf das nächste Mal Fasching mit 
Euch! 

 

Bleibt gesund! 

Euer NCC 
Fasching 2023 

Aus den Vereinen / NCC
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Stellenangebot
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Bei uns erhalten Sie das Rund-um-Sorglos-Paket

www.weku.de

WEKU GmbH & Co. KG   Obere Grüben 3   97877 Wertheim   
09342- 9261 0   info@weku.de

Schiebetüren
Modernes Design 
zum Schieben

Fenster
Kunststofffenster made 
in Germany

Haustüren
Ihr ganz persönlicher 
Eingang

Treppenlifte
Ihr privater Aufzug, Innen 
und Außen

Rollladen
Der perfekte 
Sichtschutz

Raffstore
Verschaffen Kühle 
im Sommer

professionelles Monta
gekompetente Beratung präzises Aufmaß

InstagramFacebook Blog YouTube

Sicherheitstüren
Einbruchsschutz für 
Ihr Zuhause

Garagentore
Hochwertige Technik 
mit modernem Design

Ihr Fachberater
Peter Gowor

Werbepartner


